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   Variante A: Teilauslagerung (Anwärter) 
Ein Teil der Altzusage verbleibt als Direktzusage. Der restliche Teil wird  

auf die Unterstützungskasse von AXA durch eine beitragsorientierte Leistungszusage ausgelagert und  

abgelöst 
 

Variante B: Komplette Auslagerung auf die Unterstützungskasse von AXA (Anwärter, uvA und 
Rentner) 

Die Altzusage wird durch eine beitragsorientierte Leistungszusage von der Unterstützungskasse von AXA 
gegen laufenden Beitrag (Anwärter und uvA) oder gegen Einmalbeitrag (Rentner) abgelöst. Die Finanzie-
rung erfolgt über Rückdeckungsversicherungen bei der AXA Lebensversicherung AG. 

Variante C: Auslagerung Past Service auf den Pensionsfonds DPAG und Future Service auf die  

Unterstützungskasse von AXA (Anwärter und uvA)  

Past Service 

Die Finanzierung der zugesagten Leistungen erfolgt künftig als Pensionsfondszusage über DPAG. 

Future Service  

Ein möglicher Future Service (Übertragung des noch zu erdienenden Teils der Altzusage) wird auf die  

Unterstützungskasse von AXA ausgelagert. Die Altzusage wird durch eine beitragsorientierte Leistungszu-
sage von der Unterstützungskasse von AXA abgelöst. Die Finanzierung der Versorgung erfolgt über Rück-
deckungsversicherungen bei der AXA Lebensversicherung AG. 

Verzicht auf den Future Service 

 

Antrag auf Auslagerung Ihrer Versorgungszusage/n auf  
Unterstützungskasse von AXA und / oder  

Deutscher Pensionsfonds AG (DPAG) 

 

 

 

 

Eine gute Entscheidung ... 
 
Sie haben sich entschlossen Versorgungszusagen in Form einer unmittelbaren Pensionszusage (nachfolgend Alt-
zusage/n) aus Ihrem Unternehmen auszulagern. Ein entsprechender Versorgungsvorschlag (Angebot) liegt Ihnen 
vor. 
 
 

 
Folgende Modelle stehen Ihnen zur Verfügung: 

 

 
Bei Wahl der Varianten A und B und bei Variante C ohne Verzicht auf den Future Service müssen zusätzlich 
zu diesem Auftrag die vollständigen Unterlagen für die Beantragung AXA Unterstützungskasse eingereicht 
werden. 
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Jetzt sind Sie nur noch wenige Schritte von der Übertragung Ihrer Versorgungszusage/n entfernt. 
Wir bitten Sie, die nachfolgenden Seiten aufmerksam zu lesen, auszufüllen und zu unterzeichnen ...  
 

 Auftrag zur Erstellung der Abschlussunterlagen zur Übertragung einer 
    bestehenden unmittelbaren Pensionszusage 

Hiermit erteilen Sie den Auftrag die Übertragungsdokumente zu erstellen und vereinbaren die dafür anfal-
lenden Honorare.  

 

Seiten  
3-5 

 Daten der Versorgungsberechtigten 
Zur Erfüllung Ihres Auftrages werden personenbezogene Daten der Versorgungsberechtigten, sowie deren 
datenschutzrechtliche Einwilligung benötigt. 
 

Seiten  
6-7 

 Informationen zur Verwendung Ihrer Daten (Deutscher Pensionsfonds AG) 
 

 Seiten 
8-9  

 Übersicht über die Dienstleister der Deutscher Pensionsfonds AG 

 
 

 Seite 

10  

 Muster für einen Antrag gemäß § 4e Abs. 3 EStG 
 

 Seite 
11  

 Informationen zur Verwendung Ihrer Daten (AXA Lebensversicherung AG) 
 

 Seiten 

12-15  

 Checkliste für den Vermittler 
 

 Seite
16  

 
 
Das sollten Sie wissen ... 

DPAG bzw. die Unterstützungskasse der AXA erhält bei der Erstellung der Abschlussunterlagen und allen 
administrativen  Tätigkeiten  rund um  Ihre Pensionsfonds- bzw.  Unterstützungskassenlösung  Unterstützung 
von  verschiedenen  erfahrenen  und  renommierten  Leistungsträgern  (z.  B.  AXA  Lebensversicherung  AG,  
Lurse  AG,  BVE  Beratungsgesellschaft  für  Versorgungseinrichtungen  mbH  [BVE],  Zürich  Beteiligungs-
Aktiengesellschaft  (Deutschland)  [ZBAG]).  Soweit  dies  für  ihre  Tätigkeit  erforderlich  ist,  erhalten  diese 
Dienstleister die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten und rechnen ihre Leistungen teilweise auch direkt 
mit Ihnen ab.  

Alle für die Erstellung der Unterlagen erforderlichen Daten für den Vertragsabschluss mit DPAG, auch per-   
sonenbezogene  Daten des/der Versorgungsberechtigten, werden  DPAG  zur vereinfachten Verarbeitung in 
Form einer Excel-Datei übermittelt. Bitte beachten Sie die „Information zur Verwendung Ihrer Daten“ auf den 
Seiten 8 bis 9. 
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Auftrag 
 
zur Erstellung der Abschlussunterlagen zur Übertragung einer bestehenden unmittelbaren Pensionszusage 
 

Auftraggeber 
 

Name der Firma       

 

 

Straße, Hausnummer      PLZ, Ort     
 

 
 

 

Festlegung der Übertragungslösung 
 

für I___________I Versorgungsberechtigte/n zum Übertragungszeitpunkt I___________I.  

 Anzahl         Datum 

Zutreffendes bitte ankreuzen!  
 

 

Wessen  
Zusage soll 
ausgelagert 
werden? 

 

    Welche Übertragungslösung soll vereinbart werden? 
 

Honorar/e (siehe unten) 
 

 

1 
 

2     3 

 Rentner 
Vor bzw. im 
Wege der Über-

tragung  

Past Service:  

 Pensionsfonds (ggf. mit Risiko-Lebensversicherung) 

               Variante: Top im Pensionsplan 11  

                       
 

  

 

Teilnahme am biometrischen Risikoausgleich nicht gewünscht  

 

x 
  

 Versor-

gungs-
anwärter 

 
  

 

Past Service: 
 

 Pensionsfonds (ggf. mit Risiko-Lebensversicherung bzw.          

 

               

Selbständiger Berufsunfähigkeitsversicherung)
Variante: Top im Pensionsplan 11  

                       
 

  

 

Teilnahme am biometrischen Risikoausgleich nicht gewünscht  

 

x 

 
 

 

Future Service:  

  Auslagerung auf Unterstützungskasse von AXA 
(Rückdeckungsversicherung als aufgeschobene Rentenversicherung) 

  Verzicht 

 

x  
x 

 

Past- und Future Service:  

  Auslagerung auf Unterstützungskasse von AXA 
(Rückdeckungsversicherung als aufgeschobene Rentenversicherung) 

 Komplettauslagerung  

 Teilauslagerung  

 

 
 
 

 
x  
x 

 

 

Hinweis: Die Kapitalanlage erfolgt gemäß Angebot. 
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Honorarvereinbarung 
 

Honorar 1: 

Sie vereinbaren mit DPAG das Honorar 1 in Höhe von 2.630,00 EUR zuzüglich MwSt für die Erstellung des 
Pensionsfondsrahmenvertrages. Bei Unterzeichnung des Pensionsfondsrahmenvertrages entfällt dieses Ho-
norar. 

 

Honorar 2: 

Sie vereinbaren mit ZBAG das Honorar 2 in Höhe von 1.285 EUR zuzüglich MwSt. für die Erstellung einer 
individuellen beitragsorientierten Leistungszusage (Übertragungszusage) durch einen externen Berater, in 
der der Übergang der bisherigen Direktzusage auf die neuen Versorgungsträger Deutscher Pensionsfonds 
AG und AXA Unterstützungskasse sowie die Ausgestaltung der neuen Versorgung dokumentiert wird.  

zusätzlich:  

 

Sie vereinbaren mit ZBAG ein Honorar in Höhe von 550 EUR zuzüglich MwSt. für ein Gutachten zur arbeits- 
und steuerrechtlichen Überprüfung der Altzusage durch einen externen Berater. In Kombination mit Honorar 
2 berechnet ZBAG für beide Leistungen ein Gesamthonorar in Höhe von lediglich 1.700 EUR zuzüglich 
MwSt. 
 

Honorar 3: 

Sie vereinbaren mit der Kölner Spezial Beratungs-GmbH das Honorar 3 in Höhe von 750 EUR zuzüglich 
MwSt. für die Erstellung einer individuellen beitragsorientierten Leistungszusage (Übertragungszusage) in 
der der Übergang der bisherigen Direktzusage auf den neuen Versorgungsträger AXA Unterstützungskasse 
und die Ausgestaltung der neuen Versorgung dokumentiert wird. 

 
Hinweis: 
Die o.a. Honorarbeträge gelten nur für den Fall, dass nur eine einheitliche und standardisierte Versorgungs-
regelung zu berücksichtigen ist. Sofern mehrere unterschiedliche oder komplexe Versorgungsregelungen 
einbezogen werden sollen, wird ein abweichendes Honorar erhoben, dessen Höhe auf Anfrage mitgeteilt 
wird. 
 
Zur Erbringung dieser Leistungen sind vom Auftraggeber die folgenden Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen: 
 

� Kopie der aktuellen Zusage und aller Nachträge zur Zusage  
� Daten des/der Versorgungsberechtigten in der Personenmeldedatei und unterzeichnete Einwilli-

gungserklärung/en, siehe Seiten 6 + 7   
� Unterzeichnete/r persönliche/r Vorschlag/Vorschläge  
� aktueller Handelsregisterauszug,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bestätige hiermit die Richtigkeit der zur Durchführung dieses Auftrages angegebenen Daten 
des/der Versorgungsberechtigten (Seiten 6/7 und Personenmeldedatei). 
 

 

______________________ _____________________________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift Auftraggeber mit Firmenstempel 



Die nachstehend aufgeführten Angaben wurden bereits vollständig übermittelt.
Es haben sich keine Veränderungen (z. B. Gesellschaftssitz, Personen der Geschäftsleitung etc.) zu den bereits übermittelten Daten ergeben.

Die Erhebung der Angaben muss unmittelbar beim Auftraggeber bzw. der für diesen auftretenden Person erfolgen.
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Weitere Angaben
des Auftraggebers/Vertragspartners

Bitte beachten Sie: Diese Angaben sind obligatorisch.
Fehlende Angaben führen dazu, dass der Antrag nicht verarbeitet werden kann.

■ Feststellung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers/Vertragspartners
Die vertretungsberechtigten Personen können dem Registerauszug entnommen werden. Bitte Kopie des Registerauszuges beifügen!

Registernummer (z. B. Handels-, Genossenschafts- oder Partnerschaftsregister) Registergericht

■ Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
Bitte die Gesellschafter, die mehr als 25 % der Kapitalanteile halten oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben,
angeben* und Kopien der zur Überprüfung herangezogenen aussagekräftigen Dokumente (z. B. Gesellschafterliste, Gesellschaftsdokumente, Satzung, Bestätigung des Steuerberaters)
beifügen:

* Bei rechtsfähigen Stiftungen, treuhänderischen Vermögensverwaltungen oder vergleichbaren Rechtsformen sind dies, ungeachtet der Beteiligungshöhe, insbesondere Treugeber,
Trustees, Mitglieder des Vorstandes, Begünstigte.

Sofern bei mehrstufigen Beteiligungsverhältnissen der Eigentümer der jur. Person wiederum eine jur. Person ist (z. B. Konzernstruktur), ist ein Konzerndiagramm oder ein Schaubild zu den
Beteiligungen beizufügen.

Name, Vorname Geburtsdatum Wohnort Beteiligung in %

Im Sinne der o. g. Definition kann kein wirtschaftlich Berechtigter benannt werden. Damit gelten die vertretungsberechtigten Personen als wirtschaftlich Berechtigte. 

Einmalbeitrag/Einmalbeiträge oder EURJahresbeitrag/Jahresbeiträge in Höhe von

Der Finanzierungsbetrag stammt aus der (Teil-)Auflösung von Konten/Depots. Das Konto/Depot wird/wurde geführt bei:

Name des Kreditinstituts: Kontoinhaber ist/war:

Name der Versicherung/Bank: Vertragsnummer:

Der Finanzierungsbetrag stammt aus abgelaufenen Versicherungen/Sparverträgen. Diese Verträge wurden geführt bei:

Sonstiger Sachverhalt:

IBAN

■ Bei Auslagerung von Versorgungsverpflichtungen für einen beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer sind ab einem Finanzierungsbetrag von 100.000 EUR Auskünfte zur
Herkunft des Geldes einzuholen:

Bitte geben Sie an:

Erklärung zur steuerlichen Behandlung der Beiträge nach §§ 3 Nr. 66, 4 e Abs. 3 EStG
Gemäß § 3 Nr. 66 EStG sind Leistungen eines Arbeitgebers an einen Pensionsfonds zur Übernahme bestehender Versorgungsverpflichtungen oder Versorgungsanwartschaften
durch den Pensionsfonds für den Versorgungsberechtigten nur dann lohnsteuerfrei, wenn der Arbeitgeber vor der Übertragung einen Antrag auf Abzug der Beiträge als Betriebsausgaben
nach § 4 e Abs. 3 EStG gestellt hat.

Dem Auftraggeber ist bekannt, dass die Übertragung der Ansprüche aus der Pensionszusage auf den Pensionsfonds für den Versorgungsberechtigten – so wie der Zufluss von Arbeitslohn –
steuerpflichtig ist, wenn der Antrag gemäß § 4 e Abs. 3 EStG nicht gestellt wurde.

Bei einem gleichzeitigen Verzicht auf den Future Service wird auch der restliche Teil der Pensionsrückstellung aufgelöst. Dieser Teil wird nicht mit dem Einlösungsbeitrag saldiert.

Das Muster für einen Antrag gemäß § 4 e Einkommensteuergesetz auf Seite 4 ist dem Auftraggeber bekannt.

Hinweise auf Datenschutz und Unterschriften
Bevor Sie diesen Auftrag unterschreiben, lesen Sie bitte die „Information zur Verwendung Ihrer Daten“ auf den Seiten 6 und 7 dieses Antrags.
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie deren Kenntnisnahme und die Richtigkeit der zur Durchführung dieses Auftrages angegebenen Daten des/der
Versorgungsberechtigten in der dazugehörigen Excel-Datei vom ......................................................................................................................................

Datum

Ort, Datum Unterschrift Auftraggeber mit Firmenstempel

Ort, Datum Unterschrift und Stempel des Vermittlers

Hinweis zur Beitragszahlung
Ihr Kundenbetreuer/Vermittler ist nicht berechtigt Beiträge für die beantragte Pensionsfondsversorgung entgegenzunehmen.
Etwaige Beitragszahlungen werden von der Deutscher Pensionsfonds AG per Rechnung eingefordert. 
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Daten der/des Versorgungsberechtigten, 
Hinweise und datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen (DPAG) 
 
(Hinweis: Diese Seite bitte pro Versorgungsberechtigten einreichen.) 
 
Die erforderlichen Daten werden in Form der „Personenmeldedatei“ eingereicht. 
 
 Herr  Frau 
 
Name       Vorname   Titel   Geburtsdatum 

 

 

 
Ich nehme zur Kenntnis: 

◼ Die Leistungen der DPAG werden nach § 22 Nr. 5 EStG versteuert, und entsprechende Angaben sind 
durch den Leistungsempfänger in seiner Steuererklärung zu machen. DPAG ist gesetzlich verpflichtet, die 
erbrachten Leistungen der zentralen Stelle zu melden und benötigt zu diesem Zweck Ihre Steueridentifikati-
onsnummer. 

◼ Die Leistungen der DPAG sind nach § 229 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 5 i. V. m. Satz 3 Sozialgesetzbuch V kranken-
versicherungspflichtig. DPAG meldet den Bezug der Leistung der o. g. gesetzlichen Krankenkasse und führt 
auf Anforderung entsprechende Beiträge an die Krankenkasse ab. 

Hinweis zum Datenschutz 

Der Deutsche Pensionsfonds erhebt und verarbeitet ausschließlich Daten, die für die sachgemäße Durchfüh-

rung und Verwaltung des Pensionsfondsvertrages sowie zur Betreuung und Beratung des Trägerunterneh-
mens und der Versorgungsberechtigten notwendig sind. Dies sind insbesondere die Angaben des Trägerun-
ternehmens zu den Versorgungsberechtigten sowie zur Art und Höhe der Versorgungsansprüche. Im Leis-
tungsfall können auch Angaben Dritter, z. B. eines Sachverständigen oder Arztes, hinzukommen. Sofern hier-
bei auch Gesundheitsdaten erhoben werden sollen, werden wir hierzu eine Einwilligung des betreffenden Ver-
sorgungsberechtigten einholen. 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung des Versorgungsberechtigten 

Der Deutsche Pensionsfonds benötigt Ihre Einwilligung, um Ihre personenbezogenen Daten, wie z. B. die Tat-
sache, dass und mit welchem Inhalt ein Vertrag mit Ihnen besteht an andere Stellen, z. B. Ihren betreuenden 
Vermittler und externe Dienstleister, weiterleiten zu dürfen. Es steht Ihnen frei, die Schweigepflichtentbindung 
nicht abzugeben oder jederzeit später mit Wirkung für die Zukunft unter der angegebenen Adresse zu widerru-
fen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass ohne die beschriebene Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten der Abschluss oder die Durchführung Ihrer Altersvorsorge durch den Deutschen Pensionsfonds in der 
Regel nicht möglich sein wird. Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten 
bei der Weitergabe an Stellen außerhalb des Deutschen Pensionsfonds. 

1. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen) 

Der Deutsche Pensionsfonds führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Antragsbearbeitung oder die 
Kundenbetreuung, bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten kommen kann, nicht selbst durch, sondern überträgt die Erledigung einer anderen Gesellschaft der Zu-
rich Gruppe Deutschland oder einer anderen Stelle. 

 
 

  

Werden  hierbei  Ihre  Daten  weitergegeben, benötigen der  Deutsche Pensionsfonds  und die empfangenden 
Stellen Ihre Einwilligung. Der Deutsche Pensionsfonds führt eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stelle
n und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß personenbezogene Daten für ihn erheben, verarbeite
n oder nutzen unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Die zurzeit gültige Liste finden Sie auf Seite 10.  
Eine aktuelle Liste kann auch unter Deutscher Pensionsfonds AG, 50427 Köln angefordert werden. Für die   
Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an und deren Verwendung durch die in der Liste genannten      
Stellen benötigt Zurich Ihre Einwilligungserklärung.  

 

Ich willige ein, dass der Deutsche Pensionsfonds meine personenbezogenen Daten an die in der oben er-
wähnten Liste genannten Stellen weitergibt. 
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2. Datenweitergabe an selbständige Vermittler 

 

In Ihren Pensionsfondsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebotes unserer 
Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperationspartner werden Sie durch einen Vermittler des Deutschen 
Pensionsfonds beraten und betreut. Hierzu erfährt der Vermittler, dass und mit welchem Inhalt der Vertrag 
abgeschlossen wurde und erhält die für Ihre Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren An-
trags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Vertragsnummer, Beiträge, Art der Altersvorsorge, Höhe von Ver-
tragsleistungen. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des Bundesda-
tenschutzgesetzes und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten zu beachten. Der für Ihre Betreuung 
zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen 
anderen Vermittler kann es zur Übermittlung der Vertragsdaten an den neuen Vermittler kommen. Auf einen 
Vermittler-Wechsel würden Sie hingewiesen. 

 

Ich willige ein, dass der Deutsche Pensionsfonds meine personenbezogenen Daten zu den oben ge-
nannten Zwecken an den für mich zuständigen Vermittler übermittelt und von diesem zu den genannten 
Zwecken verarbeitet werden dürfen. 

Ohne Einfluss auf das Zustandekommen dieses Vertrags und jederzeit widerrufbar willige ich weiter 
ein, dass mein Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus für 
meine Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf. 

Bitte lesen Sie auch die „Information zur Verwendung Ihrer Daten“ auf den Folgeseiten.  
Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift Ihr Einverständnis. 

 

 

_____________________            ___________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des Versorgungsberechtigten 
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Information zur Verwendung Ihrer Daten 
Stand 01/2023 

 

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten durch die Deutscher Pensions-
fonds Aktiengesellschaft und die Ihnen nach dem Daten-
schutzrecht zustehenden Rechte. 
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

Deutscher Pensionsfonds AG Deutzer Allee 1 
50679 Köln 
Telefon: 0221 7715-06 
E-Mail: info@deutscher-pensionsfonds.com 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter fol-
gender Adresse 

Zurich Gruppe Deutschland Konzerndatenschutz 

50427 Köln 
E-Mail: datenschutz@zurich.com 
 
Herkunft und Kategorien personenbezogener Daten 

Grundsätzlich erheben wir personenbezogenen Daten di-
rekt beim Betroffenen. 
 
In bestimmten Fällen kann es jedoch sein, dass wir perso-
nenbezogene Daten von Dritten erhalten. 
 
Beispiele: 
– Bei Postrückläufern führen spezialisierte Dienstleister 

eine Adressrecherche durch, um aktuelle Anschriftda-
ten zu ermitteln. 

– Daten zu Berechtigten erhalten wir über unser Träger-
unternehmen, falls wir die Daten nicht direkt bei diesen 
Personen erheben können. Wir erheben z. B. den Na-
men, die Adresse und das Geburtsdatum. Die erforder-
lichen Daten für den Leistungsfall erheben wir direkt 
beim Betroffenen. 

– Daten zu Bezugsberechtigten oder Begünstigten erhal-
ten wir von unserem Trägerunternehmen, z. B. den Na-
men, die Adresse und das Geburtsdatum, um den Be-
troffenen im Leistungsfall kontaktieren zu können. 

– Daten zu Sicherungsgebern, Kreditgebern, Leasingge-
bern, Bürgschafts- bzw. Garantiegläubigern und Forde-
rungsinhabern erhalten wir unter Umständen von unse-
rem Trägerunternehmen. 

– Umgekehrt kann es sein, dass wir von jenen Daten Trä-
gerunternehmen erhalten, insbesondere Kontaktdaten 
und Angaben zum betroffenen Risiko. 

– Außerdem erhalten wir Daten zu Ihrer Person über Ihren 
zuständigen Vermittler, z. B. im Rahmen der Antragsauf-
nahme. 

 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Be-
achtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weite-
ren maßgeblichen Gesetze. 
 
Stellt Ihr (ehemaliger) Arbeitgeber einen Antrag auf Ausla-
gerung von Versorgungsverpflichtungen, benötigen wir die 
von Ihnen oder Ihrem (ehemaligen) Arbeitgeber hierbei ge-
machten Angaben für den Abschluss und die Durchführung 
des Auslagerungsvertrages und zur Einschätzung des von 
uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Pensionsfonds-
vertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Erfüllung 
der ausgelagerten Verpflichtungen Ihres Arbeitgebers. 
Angaben zum Versorgungsfall benötigen wir etwa, um prü-
fen zu können, ob ein Versorgungsfall eingetreten und wie 
hoch die Leistungsverpflichtung ist. 

 
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Da-
ten zur Erstellung spezifischer Statistiken oder zur Erfüllung 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben. 
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen 
von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). 
Dies kann ins- besondere erforderlich sein 
– zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Be-

triebs, 
– für die Gesamtbetrachtung Ihrer Kundenbeziehung zu 

den Unter- nehmen der Zurich Gruppe in Deutschland, 
– zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbe-

sondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von 
Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten 
können. 

 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtli-
cher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungs-
pflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in 
diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. 
Art. 6 Abs. 1c) DSGVO. 
 
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben 
nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren. 
 
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Da-
ten 
 
Vermittler:  

Soweit Ihr Arbeitgeber hinsichtlich Ihrer Versorgungsan-
sprüche von einem unserer Vermittler betreut wird, verarbei-
tet dieser Vermittler die zum Abschluss und zur Durchfüh-
rung des Auslagerungsvertrages benötigten Antrags- und 
Vertragsdaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese 
Daten an den betreuenden Vermittler, soweit diese die Infor-
mationen zur Betreuung und Beratung Ihres Arbeitgebers 
benötigen. 
 
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:  

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unter-
nehmens- gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungs-
aufgaben für die in der Zurich Gruppe verbundenen Unter-
nehmen zentral wahr, zu denen auch die Deutscher Pensi-
onsfonds AG gehört. Soweit ein Vertrag zwischen Ihnen und 
einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe be-
steht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von 
Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur 
Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso 
oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein 
Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In der Über-
sicht der Dienstleister der DPAG in der jeweils aktuellen Ver-
sion auf unserer Internetseite unter 
www.deutscher-pensionsfonds.com/datenschutz 
finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Da-
tenverarbeitung teilnehmen. 
  

mailto:info@deutscher-pensionsfonds.com
mailto:datenschutz@zurich.com
http://www.deutscher-pensionsfonds.com/datenschutz
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Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. 
 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer 
und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Ge-
schäftsbeziehungen bestehen, können Sie der Übersicht 
der Dienstleister der Deutscher Pensionsfonds AG in der je-
weils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter 
www.deutscher-pensionsfonds.com/datenschutz entneh-
men. 
 
Weitere Empfänger: 

 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten 
an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden 
zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozial-
versicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfol-
gungsbehörden). 
 
Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für 
die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 
Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten 
für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen un-
ser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetz-
liche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). 
Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, so-
weit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende 
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich, un-
ter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgaben-
ordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen 
betragen danach bis zu zehn Jahre. 
 
Betroffenenrechte 

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus 
können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berich-
tigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann 
weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ih-
rer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen 
bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zustehen. 

Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den 
oben genannten Datenschutzbeauftragten zu wenden. Da-
neben haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Da-
tenschutzaufsichtsbehörde. Die für uns zuständige Daten-
schutzaufsichtsbehörde ist: 
 
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit Nordrhein-Westfalen 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 
 
Datenübermittlung in ein Drittland 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außer-
halb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermit-
teln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch 
die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau 
bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzga-
rantien (z. B. verbindliche unternehmens- interne Daten-
schutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vor-
handen sind. Detaillierte Information dazu sowie über das 
Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern in Drittlän-
dern finden Sie in der Übersicht der Dienstleister der DPAG 
in der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite un-
ter www.deutscher-pensionsfonds.com/datenschutz 
 
 

Aktualisierung der Datenschutzhinweise 

Diese Datenschutzhinweise können aufgrund von Änderun-
gen z. B. der gesetzlichen Bestimmungen, zu einem späte-
ren Zeitpunkt angepasst werden. Eine jeweils aktuelle Fas-
sung dieser Hinweise sowie der Dienstleister, zu denen 
nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen beste-
hen, erhalten Sie unter: 

www.deutscher-pensionsfonds.com/datenschutz 
 

 

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer per-

sonen- bezogenen Daten zu Zwecken der Direkt-

werbung ohne Angabe von Gründen zu wider-

sprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wah-

rung berechtigter Interessen, können Sie dieser 

Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer be-

sonderen Situation ergeben, widersprechen. Wir 

verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann 

nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende 

schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nach-

weisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 

überwiegen oder die Verarbeitung dient der Gel-

tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 

http://www.deutscher-pensionsfonds.com/datenschutz
http://www.deutscher-pensionsfonds.com/datenschutz
http://www.deutscher-pensionsfonds.com/datenschutz
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Übersicht über die Dienstleister der Deutscher Pensionsfonds AG 
Stand 01/2023 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten. 
Dies beinhaltet auch die Weitergabe von Daten an Dienstleister, soweit dies für die Erbringung der Dienstleistung erforderlich ist. Diese Liste 
nennt solche Dienstleister sowie Kategorien von Dienstleistern. 

 
Einzelne Dienstleister können auch außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums niedergelassen sein. Eine Datenübermittlung an solche 
Dienstleister kann zum Beispiel erfolgen, wenn dies zwingend zur Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Vertrags erforderlich ist. Im Übrigen 
erfolgt eine solche Übermittlung nur, wenn das angemessene Datenschutzniveau am Sitz des Dienstleisters durch einen Angemessenheitsbe-
schluss der Europäischen Kommission (wie z. B. im Fall der Schweiz) oder durch geeignete Garantien, insbesondere den Abschluss der von der 
Europäischen Kommission erlassenen Standard-Datenschutzklauseln (diese können Sie bei uns erfragen), gewährleistet ist. Dienstleister bzw. 
Kategorien mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums sind mit 2 gekennzeichnet. 

 
An der zentralisierten Datenverarbeitung der Stammdaten teilnehmende Konzerngesellschaften 

 

Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft 

 Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland 
 

Dienstleister, die für den Deutschen Pensionsfonds tätig werden und bei denen die Datenverarbeitung Hauptgegenstand der Tätigkeit 
ist 

Dienstleister Gegenstand der Beauftragung 

TDG Tele Dienst GmbH Kundenservice (z. B. Telefonie) 

Zürich Beteiligungs‐Aktiengesellschaft (Deutschland) Zentrale Dienstleistungen (z. B. Recht & Steuern, Revision), Risikoprü-
fung, Vertragsverwaltung, Versicherungsvertrieb und Leistungsfallbear-
beitung sowie IT-Dienstleistungen 

Zurich Kunden Center GmbH Kundenservice (z. B. Telefonie) 

Lurse Digital Insurance Services GmbH Vertragsverwaltung 

BVE Beratungsgesellschaft für Versorgungseinrichtungen mbH Rechtliche Beratung 
 

Kategorien von Dienstleistern, die für den Deutschen Pensionsfonds tätig werden und bei denen die Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten kein Hauptgegenstand des Auftrags ist bzw. die nur gelegentlich tätig werden 

 

Dienstleisterkategorie Gegenstand der Beauftragung 

Adressdienstleister Aktualisierung von Adressdaten 

Beratungsunternehmen Beratung 

Archivierungs‐/Entsorgungsunternehmen Aktenarchivierung und Entsorgung von Akten/Datenträgern 

Assistance-Dienstleister2) Assistance-Leistungen 

Call-Center Telefondienstleistungen 

Druckereien Druckdienstleistungen (Druck/Postversand) 

Elektronisches Versandmanagement Versanddienstleistungen (E-Mail-Versand) 

Sonstige Gutachter, Sachverständige, Prüfdienstleister Erstellung von Gutachten/Expertisen, Beratung in speziellen Fällen 

Inkassounternehmen Forderungseinzug 

IT‐ und Telekommunikationsdienstleister 2 IT‐Dienstleistungen (z. B. IT, Telefonie, Netzwerk, Wartung) 

Post-, Kommunikations- oder Logistikdienstleister Postbearbeitung, Dokumenten-Management inkl. Digitalisierung 

Marketingagenturen Marketingaktionen 

Marktforschungsunternehmen, Analyse Dienstleister Marktforschung, Web-Analyse 

Auskunfteien und Recherchedienstleister (z. B. Detekteien) Bonitäts- und Wirtschaftsauskünfte, Recherchedienstleistungen 

Rechtsanwaltskanzleien Anwaltliche Dienstleistungen 

Übersetzer und Dolmetscher Übersetzungen und ähnliche Unterstützungsleistungen 

Wirtschaftsprüfer Prüfdienstleistungen 

Hinweis: Eine Weitergabe findet nicht an alle Dienstleister statt, sondern ggf. an einzelne Dienstleister und nur soweit es erforderlich und durch 
eine Rechtsgrundlage abgedeckt ist. Informationen zu Ihren Rechten bzgl. Ihrer Daten (wie z. B. einem evtl. Widerspruchsrecht) finden Sie mit 
weiteren Informationen zum Datenschutz in dem Dokument „Information zur Verwendung Ihrer Daten“ jeweils aktuell auf der Seite 
www.deutscher-pensionsfonds.com/datenschutz. 

http://www.deutscher-pensionsfonds.com/datenschutz
http://www.deutscher-pensionsfonds.com/datenschutz


Muster für Antrag nach § 4 e EStG:

Absender:

11 

An das Finanzamt:

, den

Antrag gem. § 4 e EStG auf steuerliche Abzugsfähigkeit der Leistungen an einen Pensionsfonds
zur Übernahme der Durchführung von Versorgungsverpflichtungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit stellen wir den Antrag gem. § 4 e Abs. 3 EStG zur Übertragung von Anwartschaften und Verpflichtungen

der Versorgungsordnung/Zusage vom                                        auf die Deutscher Pensionsfonds AG (DPAG) gemäß

Pensionsplan Nr.                             . Der Antrag nach § 4 e Abs. 3 EStG führt zur Lohnsteuerfreiheit der entsprechenden
Leistungen des Arbeitgebers an den Pensionsfonds (§ 3 Nr. 66 EStG).

Der Einlösungsbeitrag beträgt nach den Berechnungen

der DPAG vom                                        :

Im laufenden Wirtschaftsjahr sind nach BMF-Schreiben vom 10.07.2015
(m/n tel Berechnung) Pensionsrückstellungen aufzulösen in Höhe von:

Übersteigender Betrag:

Der übersteigende Betrag wird gemäß § 4 e Abs. 3 EStG als Betriebsausgabe auf die folgenden
10 Wirtschaftsjahre verteilt. Hinsichtlich des Einlösungsbeitrags werden wir gemäß § 3 Nr. 66 EStG verfahren.

Sollte es Ihrerseits diesbezüglich Einwände geben, so bitten wir um kurzfristige Kontaktaufnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Datum

EUR

EUR

EUR
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Informationen zur Verwendung Ihrer Daten (AXA) 

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die AXA Lebensversi-

cherung AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. Der Versicherungsnehmer wird diese Informatio-

nen (z. B. an die versicherte Person, den abweichenden Beitragszahler etc.) weitergeben. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

AXA Lebensversicherung AG 

Kunden-, Partner- und Prozess-Service 

Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln  
Tel: 0221/148 41003 
E-Mail: service@axa.de  

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter den oben angegebenen Daten mit dem Zusatz – Daten-

schutzbeauftragter – oder per E-Mail unter: Datenschutz@axa.de  

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bun-
desdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes 

(VVG), sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für 
den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten 

Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet unter www.axa.de/Datenschutz abrufen. 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss 
des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, 
verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Anga-

ben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Leistungs-/Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der 
Schaden ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages sind ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezoge -

nen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für 

die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit einer AXA-Gesellschaft be-
stehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich 

einer Vertragsanpassung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 
b DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Le-

bensversicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen 
wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Dies 

kann insbesondere erforderlich sein: 

• zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs einschließlich Tests (sofern nicht bereits für die Vertrags-
durchführung erforderlich), 

• zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen der AXA-Gruppe 
und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen, 

• zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinwei-

sen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können, 

• zur Risikosteuerung innerhalb des Unternehmens sowie des AXA Konzerns insgesamt,  

• zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Prozessen, Dienstleistungen und Produkten. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichts-
rechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c DSGVO. 

Soweit es für den jeweiligen Zweck ausreichend und rechtlich zulässig ist, anonymisieren wir Ihre personenbezogenen Daten. 
Eine Anonymisierung von personenbezogenen Daten findet insbesondere statt: 

• für statistische Auswertungen und Auswertungen zur Geschäftssteuerung, 

• für die Optimierung und Prüfung von softwaregestützten Datenverarbeitungen, 

• für die Löschung personenbezogener Daten, um unsere datenschutzrechtlichen Löschpflichten zu erfüllen. 

Abhängig von den oben genannten Zwecken ist die Rechtsgrundlage für die Anonymisierung regelmäßig unser berechtigtes In-
teresse (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO), die Umsetzung einer gesetzlichen Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO) oder die Erfüllung 
des Vertrages (Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO). Im Falle einer zweckändernden Nutzung stellen wir sicher, dass die Anonymisierung 

mit dem ursprünglichen Zweck der Datenverarbeitung vereinbar und zulässig ist (Art. 6 Abs. 4 DSGVO i. V. m. der ursprüngli-
chen Rechtsgrundlage). Dies gilt insbesondere, wenn wir Ihre Gesundheitsdaten anonymisieren. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rah -

men der gesetzlichen Bestimmungen darüber u. a. auf unserer Webseite (www.axa.de/Datenschutz) zuvor informieren. 

mailto:service@axa.de
mailto:Datenschutz@axa.de
http://www.axa.de/Datenschutz
http://www.axa.de/Datenschutz
http://www.axa.de/Datenschutz
http://www.axa.de/Datenschutz
http://www.axa.de/Datenschutz
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Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Rückversicherer:   

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es er-
forderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Leistungs-/Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich 
ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rückversi-  

cherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der 

Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die 

Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 
erforderlichen Umfang. 

Vermittler:   

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum 
Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser 

Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung 
in ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:  
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben 

für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem 
oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftenda-
ten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungs-/Schadenbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur 

gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste 
finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen. 

Externe Auftragnehmer und Dienstleister:  
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Auftragnehmer und Dienst-
leister. Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Ge-

schäftsbeziehungen bestehen, können Sie der Übersicht im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version unserer Internet-
seite www.axa.de/datenschutz entnehmen. 

Weitere Empfänger:  

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfül-  

lung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). 

Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei 

kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unter-
nehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern 

wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewah-

rungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. 
Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre. 

Betroffenenrechte 

Sie können unter den oben genannten Daten Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hin-

aus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann 
weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitge-
stellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu wider-

sprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung wider-

sprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. 

Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Daten-
schutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestraße 2 – 4 
40213 Düsseldorf 

Datenübermittlung in ein Drittland 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, er-

folgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt 
wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften 

http://www.axa.de/datenschutz
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oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Detaillierte Information dazu sowie über das Datenschutzniveau bei un-

seren Dienst-leistern können Sie unter den oben genannten Kontaktinformationen anfordern. 

Automatisierte Einzelfallentscheidungen 

Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung befragen, entscheiden wir vollautomatisiert etwa 
über das Zustandekommen oder die Kündigung des Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe der von 

Ihnen zu zahlenden Versicherungsprämie. 

Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu Ihrem Vertrag gespeicherten Daten (sowie ggf. von Dritten hierzu er-

haltenen Informationen) entscheiden wir vollautomatisiert über unsere Leistungspflicht, Bonifikationen und Zusatzdienstleis-
tungen. Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher festgelegten Regeln zur Gewichtung 

der Informationen. So erfolgen bei der Antragstellung die Berechnung und Bewertung auf Basis versicherungsmathemati-

scher Kriterien und Kalkulationen. 

Soweit wir automatisierte Einzelfallentscheidungen in den vorherig beschriebenen Fällen durchführen, haben Sie das Recht 

auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und An-
fechtung der Entscheidung. Dieses Recht besteht nicht, wenn Ihrem Begehren vollumfänglich stattgegeben wurde.  
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Checkliste für den Vermittler  

Auftrag 
 
Diesem Formular wurden die folgenden Unterlagen beigefügt: 
 
 Kopie der Zusage inkl. aller Nachträge 
 Kopie des letzten versicherungsmathematischen Gutachtens 
 ein aktueller (nicht älter als 3 Monate) Handelsregisterauszug der Firma 
 vollständig ausgefüllter Antrag inkl. aller Unterschriften 

 vollständig ausgefüllte Personenmeldedatei inkl. allgemeiner Daten, Daten des Vermittlers und 

der Daten der Versorgungsberechtigten  

 durch Arbeitgeber unterzeichneter Persönlicher Vorschlag 
 beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer: Auskünfte zur Herkunft des Geldes (Seite 5) 

 
 Daten und Unterschrift der Versorgungsberechtigten auf der Seite „Daten der/des Versor-

gungsberechtigten, Hinweise und datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen“ 
  
Hinweis: Sofern Pensionsverpflichtungen für mehrere Versorgungsberechtigte übertragen werden 
oder für einen Versorgungsberechtigten mehrere versorgungsberechtigte Hinterbliebene benannt 
werden sollen, bitte die entsprechenden Seiten vervielfältigen.  

 
Sofern Rückdeckungsversicherungen gekündigt werden 
 
     Kopie des Kündigungsschreibens 
    Kopie der Aufhebung der Verpfändung/en 
 
Bitte weisen Sie Ihren Kunden darauf hin, dass vor Vertragsabschluss zur Auslagerung…  
 
 von GF-Versorgungen ein entsprechender Gesellschafterbeschluss bestehen muss.  
 er bei seinem Finanzamt einen Antrag nach § 4e EStG (siehe Muster in diesem Formular) stel-

len muss. 
 Versorgungsberechtigte ggf. bei der gesetzlichen Krankenversicherung abgemeldet werden müs-

sen. 
 er das PSV-Merkblatt zum Pensionsfonds unter www.psvag.de abrufen kann. 
 
Sofern komplett oder der Future Service auf die AXA Unterstützungskasse ausgelagert wird: 
 
 Vollständige Antragsunterlagen für die Unterstützungskasse (inkl. Gesundheitserklärung, etc.) 
 
 
 
 

Bitte senden Sie die Unterlagen an: 
 

firmenangebot@axa.de  
 

http://www.psvag.de/
mailto:firmenangebot@axa.de
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